
72. Jahrgang Nr. 45 | Donnerstag, 9. November 2017

Stadt Krefeld | Presse und Kommunikation | Telefon 0 21 51 86 14 02  
Fax 86 14 10 | Mail: nachrichten@krefeld.de

WWW.KREFELD.DE

KREFELDER AMTSBLATT
45 | 17

INHALTSVERZEICHNIS
Aus dem Stadtrat  ...................................................S. 277

Bekanntmachungen ...............................................S. 277

Auf einen Blick  ..................................................... S. 281

AUS DEM STADTRAT
 
In der Woche vom 13. November bis 17. November 2017 tagen fol-
gende Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Dienstag, 14. November 2017
17.00 Uhr Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Senioren,  
 Rathaus

Donnerstag, 16. November 2017
17.00 Uhr Kultur- und Denkmalausschuss, Rathaus

17.00 Uhr Bezirksvertretung Uerdingen, Et Klöske, Oberstraße 29,
  Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

17.00 Uhr Bezirksvertretung Fischeln, Rathaus Fischeln, 
 Kölner Straße 517, Einwohnerfragestunde 
 gegen 18.00 Uhr

Freitag, 17. November 2017
11.30 Uhr Unterausschuss Gründung eines Kommunalbetriebs  
 Krefeld, Rathaus

BEKANNTMACHUNGEN

VERBANDSVERSAMMLUNG
SPARKASSENZWECKVERBAND 
STADT KREFELD/KREIS VIERSEN
Die 7. Sitzung in der neunten Wahlzeit der Verbandsversammlung 
des Sparkassenzweckverbandes Stadt Krefeld/Kreis Viersen 
(90. Sitzung seit Bildung des Zweckverbandes) findet am Mon-
tag, 13. November 2017, 18.00 Uhr, Sparkasse Krefeld, Büroge-
bäude Rheinstraße 68, Veranstaltungsraum, Erdgeschoss, statt.

Tagesordnung:  
1. Bestimmung eines Mitgliedes zur Mitunterzeichnung der Nie-

derschrift
2. Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrates
3. Wahl des Vorsitzenden der Verbandsversammlung
4. Wahl zur Vertretung des Trägers in die Verbandsversammlung 

des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (§ 5 der 
Satzung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes)

5. Verschiedenes
   
gez. Dr. Coenen
Vorsitzender

JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER DYNERGIO VERWALTUNGS AG I.L.
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 der DYNERGIO 
Verwaltungs AG i.L. ist gem. §  108 Abs. 2 Nr. 1 lit c) GO NW wie 
folgt bekanntzumachen:

Die Hauptversammlung der DYNERGIO Verwaltungs AG i.L. hat 
am 19. Juni 2017 den festgestellten Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2016 entgegengenommen und über die Ergebnisverwen-
dung wie folgt beschlossen:

Der Verlust in Höhe von 2.016,32 € wird auf neue Rechnung vor-
getragen. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, hat am 10. Mai 
2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der 
Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Sat-
zung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“

DYNERGIO Verwaltungs AG i.L.

JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER DYNERGIO SERVICE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 der DYNERGIO 
SERVICE GmbH ist gem. § 108 Abs. 2 Nr. 1 lit c) GO NW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die Gesellschafterversammlung der DYNERGIO SERVICE GmbH 
hat am 28. August 2017 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 
2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 16.689,85 € wird mit dem 
vorhandenen Gewinnvortrag verrechnet und der verbleibenden 
Gewinnvortrag in Höhe von 61.458,23 € auf neue Rechnung vor-
getragen. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, hat am 10. Juli 
2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der 
Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
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Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.“

DYNERGIO SERVICE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2016 DER 
VERSON ENERGIE - PARTNER GMBH & CO. KG
Der Jahresabschluss 2016 der Verson Energie - Partner GmbH & 
Co. KG ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekannt-
zumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Verson Energie 
- Partner GmbH & Co. KG hat den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft in Höhe von 158,88 € ist 
den Verlustvertragskonten zugeschrieben worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Jahres 2017 im Hause der Verson Energie 
- Partner GmbH & Co. KG, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld 
zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, hat am 17. März 
2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der 
Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

Verson Energie - Partner GmbH & Co. KG

JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER VERSON - VERWALTUNGS GMBH
Der Jahresabschluss 2016 der Verson - Verwaltungs GmbH ist gem. 
§ 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der Verson - Verwal-
tungs GmbH hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 
gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 1.422,79 € ist 
auf neue Rechnung vorgetragen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Jahres 2017 im Hause der Verson - Ver-

waltungs GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Ein-
sicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes beauftragte RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, hat am 
17. März 2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergeb-
nis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

Verson - Verwaltungs GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2016
GESELLSCHAFT FÜR KOMMUNALE 
VERSORGUNGSWIRTSCHAFT NORDRHEIN MBH
Der Jahresabschluss 2016 der Gesellschaft für kommunale Ver-
sorgungswirschaft Nordrhein mbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. 
C) GO NRW wie folgt bekanntzugeben:

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für kommunale 
Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH hat am 26. Juni 2017 den 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 gebilligt. Damit ist der 
Jahresabschluss festgestellt.

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 24.556,00 € 
ist auf neue Rechnung vorgetragen worden. 

Der Jahresabschluss liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlus-
ses des Jahres 2017 in den Räumen der Gesellschaft für kommu-
nale Versorgungswirtschaft Nordrhein mbH, Bungertstraße 27, 
47053 Duisburg, Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Duisburg 
AG, und St. Töniser Str. 124, 47804 Krefeld, Verwaltungsgebäude 
der SWK Stadtwerke Krefeld AG, zur Einsicht aus. 

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, hat am 19. April 
2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der 
Prüfung wie folgt ausgewiesen ist: 

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

Gesellschaft für kommunale Versorgungswirtschaft 
Nordrhein mbH
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JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER SWK STADTWERKE KREFELD AG
Der Jahresabschluss 2016 der SWK STADTWERKE KREFELD AG 
ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NW wie folgt bekanntzu-
machen:

Die ordentliche Hauptversammlung der SWK STADTWERKE KRE-
FELD AG hat am 26. Juni 2017 den festgestellten Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2016 entgegengenommen und über die Ergeb-
nisverwendung wie folgt beschlossen:

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von 
19.820.787,99 € wird wie folgt verwendet: 

1. Ausschüttung einer Dividende von      3,00 € je
 dividendenberechtigter Aktie =  7.500.000,00 €

 

2. Vortrag auf neue Rechnung = 12.320.787,99 €
______________________________________________________

3.  Bilanzgewinn   = 19.820.787,99 €

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses des Jahres 2017 im Hause der SWK STADT-
WERKE KREFELD AG, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur 
Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung 
und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rech-
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6 b Abs. 3. EnWG getrennte Konten zu führen sind, hat zu 
keinen Einwendungen geführt.“

SWK STADTWERKE KREFELD AG

JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER SWK ENERGIE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 der SWK ENERGIE 
GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekannt-
zumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK ENERGIE 
GmbH hat am 26. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festge-
stellt.

Der Gewinn in Höhe von 37.717.690,73 € ist gemäß Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag an den Organträger SWK 
STADTWERKE KREFELD AG abgeführt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2017 im Hause der SWK 
ENERGIE GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Ein-
sicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 27. Mai 2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Er-
gebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschrif-
ten, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

SWK ENERGIE GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER SWK FAHRSERVICE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 der SWK FAHR-
SERVICE GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK FAHR-
SERVICE GmbH hat am 26. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss 
festgestellt.

Der Gewinn in Höhe von 157.440,50 € ist gemäß Gewinnabfüh-
rungsvertrag an den Organträger SWK STADTWERKE KREFELD AG 
abgeführt worden. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2017 im Hause der SWK FAHRSER-
VICE GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Einsicht 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entsprucht den gesetzlichen Vorschriften, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar.“

SWK FAHRSERVICE GmbH
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JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER SWK KOMPAKT GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 der SWK KOM-
PAKT GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt 
bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK KOMPAKT 
GmbH hat am 26. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festge-
stellt.

Der Gewinn in Höhe von 234.076,53 € ist gemäß Gewinnabfüh-
rungsvertrag an den Organträger SWK STADTWERKE KREFELD AG 
abgeführt worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2017 im Hause der SWK KOMPAKT 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, hat am 21. Ap-
ril 2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis der 
Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

SWK KOMPAKT GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER SWK MOBIL GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 der SWK MOBIL 
GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekannt-
zumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK MOBIL 
GmbH hat am 26. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Verlust in Höhe von 20.687.751,96 € ist gemäß Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag durch den Organträger 
SWK STADTWERKE KREFELD AG übernommen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung 
des Jahresabschlusses des Jahres 2017 im Hause der SWK MO-
BIL GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Einsicht 
aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

SWK MOBIL GmbH

JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER NGN NETZGESELLSCHAFT 
NIEDERRHEIN MBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 der NGN NETZGE-
SELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) 
GO NW wie folgt bekanntzumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der NGN NETZGE-
SELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH hat am 26. Juni 2017 den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2016 gebilligt. Damit ist der Jahres-
abschluss festgestellt.

Von dem Gewinn in Höhe von 1.958.416,51 € einen Betrag in 
Höhe von 1.499.179,00 €  gemäß Gewinnabführungsvertrag an 
den Organträger SWK STADTWERKE KREFELD AG abgeführt wor-
den.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2017 im Hause der NGN NETZGE-
SELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH, St. Töniser Straße 126, 47804 
Krefeld zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat 
am 24. Mai 2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem  das 
Ergebnis der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen 
geführt. Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen 
des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen 
Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Prüfung der Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wo-
nach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten 
zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.“

NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH
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K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
JAHRESABSCHLUSS 2016 
DER SWK SERVICE GMBH
Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2016 der SWK SERVICE 
GmbH ist gem. § 108 Abs. 3 Nr. 1 lit. c) GO NRW wie folgt bekannt-
zumachen:

Die ordentliche Gesellschafterversammlung der SWK SERVICE 
GmbH hat am 26. Juni 2017 den Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2016 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss festgestellt.

Der Verlust in Höhe von 8.659,72 € ist gemäß Beherrschungs- 
und Gewinnabführungsvertrag durch den Organträger SWK 
STADTWERKE KREFELD AG übernommen worden.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen bis zur Feststellung des 
Jahresabschlusses für das Jahr 2017 im Hause der SWK SERVICE 
GmbH, St. Töniser Straße 124, 47804 Krefeld zur Einsicht aus.

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes beauftragte RSM Verhülsdonk GmbH, Krefeld, hat am 31. 
März 2017 den Bestätigungsvermerk erteilt, in dem das Ergebnis 
der Prüfung wie folgt ausgewiesen ist:

„Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-
sellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.“

SWK SERVICE GmbH

UNGÜLTIGKEITSERKLÄRUNG EINES 
DIENSTAUSWEISES
Der von der Stadtverwaltung Krefeld für Frau Karin Velleuer aus-
gestellte Dienstausweis Nr.  51-144 mit Gültigkeit 07/2019 wird 
für ungültig erklärt.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

10.11. – 13.11.2017
Trunz GmbH
Magdeburger Straße 25 | 47800 Krefeld 
47 50 88

17.11. – 19.11.2017
WTK Wärmetechnik Service GmbH
Obergath 126 | 47805 Krefeld
31 95-0

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter der Telefon-Nr. 
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 
Uhr bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter der Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

Für den Inhalt verantwortlich: Der Oberbürgermeister der Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation, Rathaus, Tel. 86 14 02. Das Amtsblatt wird kostenlos 
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag (in der Regel wöchentlich donnerstags) im Internet auch  kostenlos als PDF-Datei zur Verfügung. Es ist unter www.krefeld.de/amtsblatt 
zu finden. Dort kann man auch einen E-Mail Newsletter abonnieren, der über das Erscheinen eines neuen Amtsblattes informiert. Bei Postbezug beträgt 
das Bezugsgeld (einschl. Porto) jährlich 79,40 Euro. Bestellung an: Stadt Krefeld, 13 - Presse und Kommunikation, Von-der-Leyen-Platz 1, 47798 Krefeld.
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